
Der Vorsorgeausweis.
Klarheit über Ihre Vorsorgeleistungen.

Ganz einfach. Fragen Sie uns.
T 058 280 1000 (24 h), www.helvetia.ch



Der Vorsorgeausweis, der jedes Jahr von Ihrer Personal-
vorsorgeeinrichtung (Stiftung) erstellt und Ihnen von Ihrem 
Arbeitgeber ausgehändigt wird, informiert detailliert über 
die versicherten Leistungen und die Beiträge, die Sie dafür 
in Form eines Lohnabzugs entrichten.

Die nachstehenden Erläuterungen helfen Ihnen, die Anga-
ben in Ihrem Vorsorgeausweis besser zu verstehen. Beim 
abgebildeten Exemplar handelt es sich um einen Mus-
terausweis; Ihr persönlicher Vorsorgeausweis muss nicht 
alle im Musterausweis gezeigten Angaben aufweisen. In 
besonderen Fällen können aber auch zusätzliche Informa-
tionen erscheinen. 

Ihr Vorsorgeausweis enthält viele wertvolle Informationen 
über Ihren Vorsorgeschutz.

Massgebend und rechtsverbindlich für die Be-
rechnung der Vorsorgeleistungen und die An-
spruchsberechtigung ist ausschliesslich das Re-
glement des Vorsorgewerks Ihres Arbeitgebers.

Für Fragen zur Personalvorsorge Ihres Unternehmens sind 
die Mitglieder der Vorsorgekommission Ihre ersten 
Ansprechpartner. Diese sind am Schluss des Vorsorgeaus-
weises aufgelistet. Fehlt eine solche Angabe, so wenden 
Sie sich bei Bedarf bitte an Ihren Arbeitgeber.
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Helvetia Sammelstiftung
für Personalvorsorge
Basel

Beispiel AG
Musterstrasse 12
4002 Basel

Vertrag Nr. 0123456.11
1/1 taK-P / .rN-EO
1000 .rN nalP
1 .rN eciloP

Vorsorgeausweis gültig ab 01.01.2010

1. Personaldaten
snaH retsuM emanroV dnu emaN 

hcilnnäm / 5591.50.41 thcelhcseG / mutadstrubeG 
tetariehrevdnatsliviZ 

 Versicherungsbeginn / Beschäftigungsgrad 01.01.1989 / 100.0%
0202.60.10ma retlanimreT nehcierrE 

BVG-Anteil
in CHF

Total in CHF
(inkl. BVG-Anteil)

2. Gehaltsdaten
00.000‘57tlahegserhaJ setedlemeG 
00.060‘1500.060‘15tlahegserhaJ setrehcisreV 

3. Altersguthaben
Voraussichtliches Altersguthaben per Ende Versicherungsperiode 107‘518.80 117‘515.40

52.078‘80205.560‘491sniZ enho nebahtugsretlA setreizijorP
52.254‘45206.831‘632sniZ tim nebahtugsretlA setreizijorP

06.086‘70100.004‘690102.10.10 rep gnutsielsttirtsuA
00.0gnureinoisneP egitiezrov fuaksuA sua nebahtuG novad
06.089‘1nessühcsrebÜ sua nebahtuG novad

4. Altersleistungen (voraussichtliche Werte)
Projiziertes

Altersguthaben Altersrente

Bei ordentlicher Pensionierung im Alter 65 am 01.06.2020 254‘452.25 17‘125.00
Bei vorzeitiger Pensionierung 

00.075‘5153.002‘8329102.60.10 ma 46 retlA mi
00.421‘4104.383‘2228102.60.10 ma 36 retlA mi
00.977‘2108.989‘6027102.60.10 ma 26 retlA mi
00.625‘1151.800‘2916102.60.10 ma 16 retlA mi
00.063‘0105.724‘7715102.60.10 ma 06 retlA mi

Umwandlungs- und Zinssätze: siehe «Berechnungsgrundlagen»

Bitte wenden.
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BVG-Anteil
in CHF

Total in CHF
(inkl. BVG-Anteil)

5. Todesfallleistungen (vor der Pensionierung)
)* 00.452‘21)* 00.819‘7etnernettagehE ehcilrhäJ 
)* 00.580‘4)* 00.936‘2etnernesiaW ehcilrhäJ 

6. Jährliche Invalidenleistungen
Invalidenrente mit Wartefrist 24 )* 00.691‘31etanoM 20‘424.00 *)
Invaliden-Kinderrente mit Wartefrist 24 )* 00.936‘2etanoM 4‘085.00 *)
Prämienbefreiung nach 03 Monaten

7. Finanzierung
Jährliche Altersgutschrift 9‘701.40
davon aus BVG-Obligatorium 9‘190.80
Jährliche Risikoprämie 4‘868.50

01.201eimärpsgnureueT ehcilrhäJ
01.26sdnofstiehrehciS rüf gartieB rehcilrhäJ
01.437‘41neimärP dnu egärtieB red latoT
59.316x21 tanoM orp gartieblanosreP
00.000‘52gnutsielsttirtsuA ethcarbegniE

Einmaleinlage 3‘000.00
Freie Mittel 1‘000.00

8. Weitere Vorsorgeinformationen
00.010‘05emmussfuakniE ehcsiratnemelger elamixaM

Maximal mögliche zusätzliche Einlage für Auskauf der Rentenkürzung
00.375‘5146 retlA mi gnureinoisneP regitiezrov ieb -
00.690‘1336 retlA mi gnureinoisneP regitiezrov ieb -
00.816‘6426 retlA mi gnureinoisneP regitiezrov ieb -
00.041‘2616 retlA mi gnureinoisneP regitiezrov ieb -
00.266‘7706 retlA mi gnureinoisneP regitiezrov ieb -

(Vorbehalten bleiben die gesetzlichen und reglementarischen Bestimmungen zum 
Einkauf. Vor Leistung einer Einkaufssumme muss zwingend das Formular «Ein-
kaufsantrag» eingereicht werden.)
Ausbezahlte Scheidungsabfi ndung   -  aktueller Stand 9‘000.00

00.000‘253002.60.51 ma gnutariehreV ieb gnutsielsttirtsuA
Vorbezug WEF   -  aktueller Stand
(letzter Vorbezug am 01.07.2007)

14‘000.00

Verpfändung WEF vom 01.05.2006
Teilkapitaloption ausgeübt am 20.10.2009. Die unter Punkt 3 ausgewiesene Alters-
rente wird entsprechend reduziert.

05.2660102.10.10 rep tfirhcstugssuhcsrebÜ

9. Berechnungsgrundlagen
BVG Über-

obligatorisch
%50538.5%00008.6gnureinoisneP rehciltnedro ieb eztässgnuldnawmU

Zinssätze
%00.2%00.2snebahtugsretlA sed gnusnizreV -
%57.2%57.2snebahtugsretlA sed noitkejorP -
%05.0topedssuhcsrebÜ selleudividni gnusnizreV -

Bemerkungen
*) Unfalldeckung gemäss Reglement.
Sie sind Mitglied der Vorsorgekommission.
Dieser Ausweis ersetzt alle früheren Ausweise. Er wurde im Auftrag Ihrer Vorsorgeeinrichtung erstellt und 
dient ausschliesslich Informationszwecken. Massgebend sind die Bestimmungen des Reglementes.
Erläuterungen zum Vorsorgeausweis, Informationen zur Helvetia Sammelstiftung und zum Stiftungsrat so-
wie Formulare fi nden Sie im Internet unter www.helvetia.ch (Pfad: Geschäftskunden, Berufl iche Vorsorge).

Mitglieder der Vorsorgekommission: Hans Muster, Anna Muster-Beispiel
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A	 Das Bundesgesetz über die berufliche Alters-, Hin-
terlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG) schreibt 
lediglich Minimalleistungen vor. In Spalte A wird der 
BVG-Anteil der Summen bzw. Leistungen ausge-
wiesen, die gemäss BVG versichert sein müssen. Der 
BVG-Anteil kann z.B. für die Berechnung der Verzin-
sung des Altersguthabens eine Rolle spielen. Zudem 
muss die Vorsorgeeinrichtung jederzeit nachweisen, 
dass die obligatorischen Anforderungen des BVG 
erfüllt sind.

B	 In dieser Spalte werden die gemäss dem ab-
geschlossenen Vorsorgeplan gültigen tat-
sächlichen Summen und Leistungen inkl. 
BVG-Anteil ausgewiesen. Je nach Vorsorgeplan und 
persönlicher Situation (z.B. Einbringen einer Freizü-
gigkeitsleistung aus einer früheren Vorsorgeeinrich-
tung) können die in Spalte B aufgeführten Leistungen 
höher sein als die BVG-Minimalleistungen gemäss 
Spalte A.

0	 Wichtige Referenz-Nummern: Die in diesem 
Block aufgeführten Nummern und Angaben braucht 
die Personalvorsorgeeinrichtung für die administra-
tive Bearbeitung. Insbesondere die Vertrags- und die 
Policen-Nummer sind bei Anfragen immer anzuge-
ben, damit Ihr Anliegen rasch und ohne Rückfragen 
bearbeitet werden kann.

1	 Personaldaten: Geburtsdatum, Geschlecht und 
Zivilstand werden zur Berechnung von Leistungen 
und Beiträgen benötigt.

2	 Beim Jahresgehalt handelt es sich um das AHV-
pflichtige Gehalt. Dieses wird der Stiftung vom Ar-
beitgeber gemeldet.

	 Das versicherte Jahresgehalt ist für die Berech-
nung von Leistungen und Beiträgen massgebend. 
Die Höhe des versicherten Gehalts wird im Rahmen 
der gesetzlichen Vorgaben im Reglement festgelegt.

3	 Das Altersguthaben entsteht durch die Alters-
gutschriften, durch eingebrachte Freizügigkeits-
leistungen und Einmaleinlagen sowie durch Zins-
gutschriften. Das zum Zeitpunkt der Pensionierung 
vorhandene Altersguthaben bildet die Grundlage für 
die Berechnung der Altersleistungen.

3a	 Das voraussichtliche Altersguthaben per 
Ende Versicherungsperiode entspricht dem 
bisher angesparten Altersguthaben und dem darauf 
gutgeschriebenen Zins, zuzüglich der Altersgut-
schriften, die voraussichtlich bis Ende des laufenden 
Jahres (Ende der Versicherungsperiode) hinzukom-
men werden.

3b	 Das projizierte, d.h. auf den Zeitpunkt der 
Pensionierung (Terminalter) hochgerechnete 
Altersguthaben ohne Zins entspricht dem Al-
tersguthaben am Ende des laufenden Jahres plus der 
Summe der Altersgutschriften für die bis zur Pensio-
nierung fehlenden Jahre ohne Zins. Dabei wird das 
aktuelle versicherte Jahresgehalt zugrunde gelegt; 
Zinsen werden nicht berücksichtigt. 

	 Das projizierte Altersguthaben ohne Zins in der 
Spalte A (BVG) dient zur Bestimmung der gesetz-
lichen Todesfall- und Invaliditätsleistungen (Spalte A).  
Das projizierte Altersguthaben ohne Zins aus der 
Spalte B kann Grundlage der Todesfall- und Invali-
ditätsleistungen (Spalte B) sein, wenn der Vorsorge-
plan dies so vorsieht. 

3c	 Das projizierte, d.h. auf den Zeitpunkt der 
Pensionierung (Terminalter) hochgerechne-
te Altersguthaben mit Zins wird ermittelt aus 
dem Altersguthaben am Ende des laufenden Jahres 
inklusive Zins bis zur Pensionierung plus der Summe 
der Altersgutschriften für die bis zur Pensionierung 
fehlenden Jahre samt Zins. Dabei wird das aktuelle 
versicherte Jahresgehalt zugrunde gelegt; für die 
künftige Verzinsung werden Annahmen getroffen, 
da die Zinsentwicklung nicht exakt vorausgesagt 
werden kann (Projektionszinssatz). 

	 Anhand des projizierten Altersguthabens mit Zins 
werden die Altersleistungen berechnet.
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3d	 Austrittsleistung: Betrag, der bei einem Stellen-
wechsel per Austrittsdatum an die neue Vorsorge-
einrichtung übertragen würde. Die Austrittsleistung 
setzt sich zusammen aus dem per Gültigkeitsdatum 
des Vorsorgeausweises vorhandenen Altersguthaben 
und den allfälligen gemäss Reglement gutgeschrie-
benen Überschussanteilen.

3e	 Das Reglement kann die Möglichkeit vorsehen, eine 
Rentenkürzung, die durch vorzeitige Pensionierung 
entsteht, durch einen sogenannten «Auskauf» ganz 
oder teilweise zu vermeiden. Wurden zu diesem 
Zweck Einlagen geleistet, so wird die Summe dieser 
Einlagen inkl. Zins unter dem Punkt «davon Gut-
haben aus Auskauf vorzeitige Pensionie-
rung» ausgewiesen.

4	 Altersleistungen (voraussichtliche Werte):
	 Unter diesem Punkt werden die Altersleistungen 

(Altersrente oder Kapital) zum Zeitpunkt der ordent-
lichen oder vorzeitigen Pensionierung aufgeführt, 
die sich aus dem hochgerechneten Altersguthaben 
ergeben.

	 Beim ausgewiesenen Altersguthaben handelt es sich 
um das auf das angegebene Datum hochgerechnete 
(projizierte) Altersguthaben inkl. Zins. Die Höhe der 
voraussichtlichen Altersrente ergibt sich grundsätz-
lich aus diesem Wert, multipliziert mit dem entspre-
chenden, für den Zeitpunkt der ordentlichen oder 
vorzeitigen Pensionierung geltenden Umwandlungs-
satz. Die Umwandlungssätze für den Zeitpunkt der 
ordentlichen Pensionierung finden Sie unter «Berech-
nungsgrundlagen» (Ziff. 9 des Vorsorgeausweises).

5	 Beim Tod einer versicherten Person hat die hinterblie-
bene Ehepartnerin oder der hinterbliebene Ehepart-
ner Anspruch auf eine Ehegattenrente. Sie wird 
lebenslänglich ausbezahlt. Für Personen in einge-
tragener Partnerschaft gilt diese Regelung ana-
log. Die Höhe der Ehegattenrente richtet sich nach 
dem Reglement.

	 Leistungen an Lebenspartner werden ausgerich-
tet, wenn das Reglement dies vorsieht und die re-
glementarischen Bedingungen erfüllt sind. Die Höhe 

einer Lebenspartnerrente entspricht jener der Ehegat-
tenrente.

	 Hinterbliebene Kinder haben beim Tod einer versi-
cherten Person Anspruch auf eine Waisenrente. 
Die Höhe der Waisenrente und der Leistungsan-
spruch richten sich nach dem Reglement. Gemäss 
BVG wird die Waisenrente bis zum 18. Altersjahr, 
für Kinder in Ausbildung bis zum 25. Altersjahr aus-
bezahlt.

6	 Wird eine versicherte Person im Sinn der Eidgenös-
sischen Invalidenversicherung dauernd erwerbsun-
fähig, so werden eine Invalidenrente sowie für 
Kinder Invaliden-Kinderrenten ausgerichtet. 
Gemäss BVG wird die Invaliden-Kinderrente bis zum 
18. Altersjahr, für Kinder in Ausbildung bis zum 25. 
Altersjahr ausbezahlt.

	 Die Leistungen werden nach der angegebenen, im 
Reglement festgelegten Wartefrist erbracht.

	 Die Höhe der Renten richtet sich nach dem Re-
glement.

	 Ist eine versicherte Person nach Ablauf der für die 
Prämienbefreiung festgelegten Wartefrist weiterhin 
erwerbsunfähig, so ist sie von der Beitragszah-
lungspflicht befreit.

7 	 Finanzierung: Die versicherte Person und 
der Arbeitgeber finanzieren mit ihren Bei-
trägen die Leistungen der Personalvorsor-
ge gemeinsam. Mit den Altersgutschriften 
wird das Altersguthaben angespart, das zum Zeit-
punkt der Pensionierung in der Regel in eine Alters-
rente umgewandelt wird. Mit den Risikoprämien 
werden die Risiken Tod und Invalidität abgedeckt. 
Die Teuerungsprämie ermöglicht es, die obli-
gatorischen Todesfall- und Invaliditätsleistungen re-
gelmässig der Teuerung anzupassen. Der Beitrag 
an den Sicherheitsfonds schliesslich garantiert, 
dass die Leistungen auch bei Zahlungsunfähigkeit 
des Vorsorgewerks erbracht werden können; bei un-
günstiger Altersstruktur im Unternehmen gewährt der 
Sicherheitsfonds Zuschüsse.
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7a	 Aus dem Total der Beiträge und Prämien und 
der reglementarisch festgelegten Aufteilung der Bei-
träge zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer ergibt 
sich der Personalbeitrag.

7b	 Weitere Beitragsarten, mit denen die Vorsorgeleis-
tungen verbessert werden können:

	 K	 Eingebrachte Austrittsleistungen: Gutha-	
	 ben, die aus einem Stellenwechsel in die Perso-	
	 nalvorsorge eingebracht werden.

	 K	 Einmaleinlagen: Sie ergeben sich aus frei-
	 willigen Einkäufen in die Personalvorsorge.

	 K	 Über die Verteilung freier Mittel entscheidet 	
	 die Vorsorgekommission.

8a	 Maximale reglementarische Einkaufssum-
me: Betrag, den die versicherte Person zusätzlich 
einzahlen kann, wenn sie die versicherten Leistungen 
verbessern möchte. Der ausgewiesene Betrag be-
zieht sich auf das Ausstelldatum des Vorsorgeaus-
weises; welche Summe tatsächlich eingebracht wer-
den kann, hängt vom Zeitpunkt des Einkaufs und 
weiteren Faktoren ab, die sich laufend ändern. Vor 
einem Einkauf muss deshalb das Formular «Einkaufs-
antrag» eingereicht werden.

8b	 Unter diesem Punkt sind die Beträge aufgeführt, die 
als zusätzliche Einlagen zum Auskauf der 
Rentenkürzung bei vorzeitiger Pensionie-
rung (Ziff. 3e im Vorsorgeausweis) eingebracht 
werden können, falls das Reglement diese Möglich-
keit vorsieht.

8c	 Betrag, der im Scheidungsfall an den geschie-
denen Ehegatten (bzw. bei der Auflösung einer 
eingetragenen Partnerschaft an den eingetragenen 
Partner) übertragen und noch nicht wieder einge-
bracht wurde. Die versicherte Person kann die über-
tragene Summe wieder in die Personalvorsorge ein-
bringen, ist aber nicht dazu verpflichtet. Ausgewiesen 
wird die Differenz zwischen der übertragenen und 
der bereits wieder eingebrachten Leistung.

8d	 Bei Versicherten, die nach dem 31. Dezember 1994 
geheiratet haben, wird unter diesem Punkt die Aus-
trittsleistung zum Zeitpunkt der Heirat fest-
gehalten. Sie dient im Scheidungsfall als Basis für 
die Berechnung der während der Ehe erworbenen 
Austrittsleistung. Bei Heirat vor dem 1. Januar 1995 
gilt für die Ermittlung dieser Austrittsleistung die vom 
Gesetz vorgesehene Regelung.

8e	 Betrag, der für die Finanzierung von selbst 
genutztem Wohneigentum vorbezogen bzw. 
verpfändet worden ist (WEF = Wohneigentumsför-
derung).

8f	 Hat die versicherte Person gegenüber der Vorsorge-
einrichtung erklärt, dass sie anstelle einer Altersrente 
das Alterskapital oder einen Teil davon beziehen will 
(sogenannte Kapitaloption oder Teilkapital-
option), so ist dies unter diesem Punkt vermerkt.

9	 Berechnungsgrundlagen: Unter diesem Punkt ist 
die Höhe der angewandten Umwandlungs- und 
Zinssätze (obligatorisch und überobligatorisch) 
aufgeführt.

10	 Für Fragen zur Personalvorsorge Ihres Unternehmens 
sind die Mitglieder der Vorsorgekommission 
Ihre ersten Ansprechpartner. Diese sind am Schluss 
des Vorsorgeausweises aufgelistet. Fehlt eine solche 
Angabe, so wenden Sie sich bei Bedarf bitte an Ih-
ren Arbeitgeber.
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Helvetia Versicherungen 
St. Alban-Anlage 26, 4002 Basel  
T 058 280 1000 (24 h), F 058 280 1001 
www.helvetia.ch
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